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ZUSAMMENFASSUNG

Einleitung In der Bundesrepublik Deutschland erleben laut

Prävalenzstudien mindestens 5% aller Frauen in ihrem Leben

eine Vergewaltigung. Eine Vergewaltigung hat, individuell un-

terschiedlich ausgeprägt, gravierende Folgen für die somati-

sche, psychische und psychosoziale Gesundheit Betroffener.

Der ärztlichen Versorgung mutmaßlich Stuprum-Betroffener

kommt eine besondere Wichtigkeit zu, da diese einerseits

den Verarbeitungs- und Heilungsprozess nach einem solchen

einschneidenden Ereignis positiv beeinflussen kann und ande-

rerseits Ärztinnen und Ärzte in diesem Zusammenhang die

am häufigsten konsultierten professionellen Helferinnen bzw.

Helfer sind. Die Erstversorgung nach Stuprum setzt sich aus

3 Anteilen zusammen: der medizinisch-forensischen Unter-

suchung sowie der medizinischen und psychischen Versor-

gung. Auf die einzelnen Anteile wird detailliert in der Stellung-

nahme eingegangen. Ebenfalls werden Empfehlungen zur

Nachbetreuung getroffen.

Methoden Es erfolgte eine selektive Literaturrecherche so-

wie die Erarbeitung eines Konsensus unter repräsentativen Ex-

pertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen in

einem mehrstufigen Verfahren.

Ziele Ziel der Stellungnahme ist es, einen Beitrag zur weiteren

Verbesserung und Standardisierung der ärztlichen Versor-

gung mutmaßlich Stuprum-betroffener Frauen zu leisten.

ABSTRACT

Introduction According to prevalence studies, at least 5% of

all women in the Federal Republic of Germany experience

rape during their lifetime. While the effects vary according to

the individual, rape has serious consequences for the somatic,

psychological, and psychosocial health of the victim. The

medical care that is provided to presumed rape victims is of

special importance, as this care can have a positive influence

on the patientʼs ability to process their experience and engage

in healing following such a traumatic event. Furthermore,

doctors are the professionals whose help is most often sought

in this context. Primary care following rape consists of three

aspects: the forensic medical examination, medical care, and

psychological care. In this position paper, each of these as-
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pects are discussed in detail. Recommendations for follow-up

care are also provided.

Methods In a multi-tiered process, a selective literature re-

view was performed and a consensus among representative

experts from different areas of specialization was formulated.

Goals The goal of this paper is to contribute to the further im-

provement and standardization of the medical care provided

to women who are presumed rape victims.
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Einleitung
Eine Vergewaltigung (lat. Stuprum) ist ein medizinischer Notfall.
Ein Stuprum wird nach der Istanbul-Konvention definiert als
„…nicht einverständliche, sexuell bestimmte orale, vaginale oder
anale Penetration einer anderen Person mit einem Körperteil oder
Gegenstand…“ [2].

In der Bundesrepublik Deutschland erleben in ihrem Leben ver-
mutlich mindestens 5% aller Frauen eine Vergewaltigung [1]. Dies
hat, individuell unterschiedlich ausgeprägt, gravierende Folgen
für die
▪ körperliche Gesundheit (unmittelbar: akute Verletzungen, In-

fektion mit sexuell übertragbaren Erkrankungen [STI], Schwan-
gerschaft; langfristig: psychosomatische Erkrankungen wie
chronische Unterbauchschmerzen [3–5], Dysmenorrhö, ge-
störte Menstruationsblutungen, Dyspareunie, sexuelle Dys-
funktionen [6,7], Zervixdysplasien und ‑karzinome [8], Alko-
hol-, Tabak- und Drogenabusus [1,9, 10]) und die

▪ psychosoziale Gesundheit (z. B. Depressionen, posttraumati-
sche Belastungsstörungen [1,11], Beziehungsschwierigkeiten,
soziale Isolation [1,6, 9, 11])

der betroffenen Frauen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die entschei-
dende Rolle der medizinischen Erstversorgung nach sexualisierter
Gewalt als Frühintervention und zur Bewältigung dieser Erfahrung
betont [9,12]. Eine empathische, nicht wertende sowie klinisch
kompetente Erstversorgung wird von den Betroffenen als große
Unterstützung erlebt und beeinflusst deren individuellen Hei-
lungs- und Verarbeitungsprozess deutlich positiv [13,14].
Methoden
Es erfolgte die selektive Literaturrecherche. Die Datenbanken
PubMed, CINHAL, MEDLINE, Livivo, APA PsycArticles und APA
PsycInfo sowie Google Scholar wurden unter Suchbegriffen (rape,
sexual assault, sexual violence, Vergewaltigung AND primary care,
post assault care, forensic examination, trauma-informed care)
nach Publikationen durchsucht, die bis Juli 2021 veröffentlich
wurden. Unter selbigen Kriterien wurde in genannten Datenban-
ken nach den Suchbegriffen Vergewaltigung, sexualisierte Ge-
walt, sexuelle Gewalt UND Erstversorgung, Versorgung nach Pu-
blikationen gesucht. Beteiligte repräsentative Autorinnen und Au-
toren aus verschiedenen Fachbereichen entwickelten in einem
zweiten Schritt den formalen Konsensus.
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Allgemeine Empfehlungen zur Erstversorgung
Die Erstversorgung nach Stuprum besteht aus der medizinisch-
gynäkologischen und der forensisch-medizinischen Unter-
suchung sowie der psychosozialen Versorgung.

Eine polizeiliche Anzeige ist keine Voraussetzung für die Ver-
sorgung der Betroffenen.

Es besteht für die behandelnde Ärztin bzw. den behandelnden
Arzt keine Pflicht zur Anzeige – weder als Institution noch als Pri-
vatperson.

Die medizinischen und psychosozialen Anteile der Versorgung
sollten Betroffenen unabhängig von einer polizeilichen Anzeige
oder Vertraulichen Spurensicherung (VSS) immer angeboten bzw.
empfohlen werden.

Allgemeine Grundlagen und Empfehlungen

▪ Es sollten Räumlichkeiten mit einer ruhigen Atmosphäre für die
Erstversorgung bereitstehen [14–16].

▪ Wartezeiten sollten so kurz wie möglich gehalten werden.
▪ Die versorgende Ärztin/der versorgende Arzt und die beteilig-

ten Pflegekräfte sollten in der Erstversorgung nach Stuprum
und in traumainformierter Gesprächsführung geschult sein [9,
12,17]. Hierzu sollten regelmäßig Fortbildungen durchgeführt
werden [9,12].

▪ Aus forensischer Sicht ist Facharztstatus wünschenswert.
Wenn dies nicht möglich ist, sollte die (medizinisch-forensi-
sche) Untersuchung von geschultem gynäkologischem Per-
sonal durchgeführt werden.

▪ Nach Möglichkeit sollten 2 Ärztinnen bzw. Ärzte die Unter-
suchung im 4-Augen-Prinzip durchführen.

▪ Bei Vorliegen einer Sprachbarriere sollte eine professionelle
Dolmetscherin für die Anamneseerhebung, die Untersuchung
und die Beratung hinzugezogen werden. Es ist bei einge-
schränkter sprachlicher Kommunikation immer empfehlens-
wert, besonders im Hinblick auf eine etwaige polizeiliche Er-
mittlung, zu dokumentieren, wie, in welcher Sprache und in
welcher Qualität die sprachliche Verständigung erfolgte.

▪ Falls die Betroffene weibliches oder männliches Personal zur
Versorgung vorzieht, sollte dieser Wunsch möglichst berück-
sichtigt werden [9,18–21].

▪ Die Untersuchung sollte immer im Beisein einer weiblichen
Drittperson durchgeführt werden [21].

▪ Liegt ein akuter medizinischer Notfall vor (z. B. schwere Verlet-
zungen, Panikattacken, Dissoziation, Intoxikationen), hat des-
sen Behandlung Priorität [22,23].
385022. The author(s).
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Umgang mit der Betroffenen

▪ Die Anwesenheit einer Begleitperson zur Unterstützung wäh-
rend der Versorgung sollte der Betroffenen angeboten wer-
den. Diese Person sollte dann darüber informiert werden, dass
sie als Zeugin bzw. Zeuge im Falle eines Gerichtsverfahrens he-
rangezogen werden kann [19,22].

▪ Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern von Kriminalpolizei oder
Polizei sollen bei der körperlichen und/oder gynäkologischen
Untersuchung nicht anwesend sein.

▪ Alle Untersuchungsschritte sollten der Betroffenen verständ-
lich erklärt und im Sinne des „informed consent“ durchgeführt
werden [9,14,16,21].

▪ Der Betroffenen sollte einmalig und ohne Drängen die Mög-
lichkeit der polizeilichen Anzeige erläutert werden.

▪ Die Betroffene sollte darüber informiert sein, dass die Unter-
suchung freiwillig ist und sie die Untersuchung jederzeit been-
den oder unterbrechen kann. Eine etwaige (Teil-)Ablehnung
sowie Unterbrechungen und vorzeitige Beendigungen sollten
dokumentiert werden. Medizinische Untersuchung und Be-
weissammlung können das Gefühl von Scham und Kontrollver-
lust verstärken. Es sollte kein Druck zu Untersuchung und Be-
handlung ausgeübt werden und der Betroffenen sollte eine
größtmögliche Kontrolle über den Untersuchungsprozess er-
möglicht werden.

▪ Die Ärztin bzw. der Arzt sollte aktiv zuhören (validieren, die
Narration der Betroffenen bestätigen, das Stressniveau im Blick
behalten, beruhigend wirken, ins „Hier und Jetzt“ fokussieren,
Ressourcen aktivieren, den Heilungsprozess betonen) und
Ruhe und Sicherheit vermitteln. Kritik sollte unterlassen wer-
den [9,13,14, 24] insbesondere da negative soziale Reaktio-
nen bspw. eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
fördern können [17,24–28].

▪ Es sollte sachlich und empathisch mit der Betroffenen umge-
gangen werden und ihr vermittelt werden, dass ihr geglaubt
wird, ihr Trauma anerkannt wird und sie keine Schuld an dem
Vorgefallenen trägt [17,22,24,29]. Betroffene sollten sich
sicher fühlen und dem betreuenden medizinischen Personal
vertrauen können [30].

Information zu Formen der Versorgung (polizeiliche
Anzeige, VSS, alleinig medizinische Versorgung)

Die Versorgung kann auf Wunsch der betroffenen Frau allein aus
der medizinischen und psychosozialen Versorgung bestehen
(siehe „Empfehlungen zur medizinisch-forensischen Unter-
suchung“). Dennoch ist in jedem Fall eine ärztliche Dokumenta-
tion anzufertigen, denn selbst ohne weitere Spurensicherung
stellt sie bei Bedarf und nach Entbindung von der Schweigepflicht
eine sachdienliche Quelle dar. Die Betroffene sollte aber sorgfältig
darüber aufgeklärt werden, welchen Nutzen gesicherte Spuren in
Form von Fotos und DNA in einem etwaigen, späteren Gerichts-
verfahren haben können.

Vertrauliche Spurensicherung

Der Betroffenen wird, falls eine polizeiliche Anzeige nicht ge-
wünscht ist, die Option einer sogenannten Vertraulichen Spuren-
sicherung (VSS) angeboten und erläutert. Die VSS ist eine anzei-
genunabhängige Spurensicherung. Betroffenen wird eine ge-
386 Fryszer LA et al. Empfeh
richtsverwertbare ärztliche Dokumentation ihrer Verletzungen
und eine Spurensicherung ohne sofortige Anzeigeerstattung er-
möglicht.

Betroffene haben somit die Möglichkeit, sich körperlich und
mental zu erholen, sich Unterstützung zu holen und die Option
einer Anzeige zu überdenken.

Abhängig von der Verwahrungszeit der gesicherten Spuren
kann im Falle einer Anzeige zu einem späteren Zeitpunkt auf die
gesicherten Materialien zurückgegriffen und diese ausgewertet
werden. Die Betroffenen sollten über die Dauer der Verwahrung
informiert werden und dieses mit ihrer Unterschrift bestätigen.
Die jeweilige Verwahrdauer variiert abhängig vom Versorgungs-
standort [31–33].

Unabhängig von einer etwaigen Spurensicherung oder von der
Lagerzeit des gesicherten Spurenmaterials kann aktuell bis zu
20 Jahre nach der Tat Anzeige erstattet werden. Wenn die Betrof-
fene zum Tatzeitpunkt unter 30 Jahre alt war, beginnt die Verjäh-
rungsfrist erst mit Vollendung des 30. Lebensjahrs.

Versorgung nach einer polizeilichen Anzeige

Im Falle einer polizeilichen Anzeige muss die Betroffene darüber
informiert werden, dass sie die behandelnde Ärztin bzw. den be-
handelnden Arzt von der ärztlichen Schweigepflicht im Hinblick
auf die dokumentierten Befunde und die Spurensicherung gegen-
über der Polizei und Justiz befreien muss [16].

In jedem Fall einer angefragten Herausgabe von Unterlagen
benötigt die Ärztin bzw. der Arzt eine unterschriebene Schwei-
gepflichtentbindung der Patientin zur Weitergabe von Informa-
tionen an die Ermittlungsbehörden.

Die Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin empfiehlt eine
interdisziplinäre Untersuchung durch gynäkologisches und
rechtsmedizinisches ärztliches Personal [21]. Von diesem Vor-
gehen kann je nach Versorgungsstandort/Zuständigkeiten sowie
abhängig von personellen und strukturellen Möglichkeiten sowie
vom Verletzungsmuster bei der Betroffenen abgewichen werden.
Dabei müssen immer Qualitätsstandards zur sachdienlichen Be-
funddokumentation und Spurensicherung erfüllt sein [20,21].

Im Falle einer medizinisch forensischen Untersuchung wird die
Verwendung speziell dafür entwickelter Spurensicherungskits [9,
20,21,34] empfohlen. Diese beinhalten sowohl Vorlagen für die
Anamneseerhebung als auch Materialien für die medizinisch-fo-
rensische Untersuchung und Anweisungen zu deren richtiger
und systematischer Durchführung und zur Spurensicherung [21].

Anamnese

▪ Die Anamneseerhebung beinhaltet eine allgemeine, die gynä-
kologische sowie die die Tat betreffende Anamnese.

▪ Sowohl die medizinische Anamnese als auch die Anamnese
zum Tathergang lenken die klinische sowie forensisch-medizi-
nische Untersuchung und Spurensicherung, die medizinische
Versorgung (bspw. Risiko STI, Risiko Schwangerschaft) und
weitere erforderliche Unterstützungsmaßnahmen für die Be-
troffene [22,35].

▪ Das Erfragen von Details zum Tathergang sollte sich – um die
Belastung für die Betroffenen zu begrenzen – auf das für die
Untersuchung, Versorgung und Spurensicherung notwendige
Maß beschränken [21].
lungen zur Betreuung… Geburtsh Frauenheilk 2022; 82: 384–391 | © 2022. The author(s).
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▪ In der Anamnese sollten folgende Punkte enthalten sein:
– die Umstände des Übergriffs, einschließlich Datum, Uhrzeit,

Ort, Einsatz von Waffen, Gewalt, Fesseln, anderen Gegen-
ständen und sonstiger Gewalt oder Drohungen, Schil-
derung einer eventuellen Gewalt gegen den Hals und damit
verbundenem Kot- oder Urinabgang, Aura, Schluck-
beschwerden, Halsschmerzen, Heiserkeit und Fremdkör-
pergefühl (Globusgefühl);

– Angaben dazu, ob die Betroffene Bewusstlosigkeit/
Schwarzwerden vor Augen oder Gedächtnisverlust erlitt
oder Verdacht auf eine Intoxikation besteht;

– Angaben zum oralen, vaginalen oder anorektalen Kontakt
oder zur Penetration sowie zum Vorhandensein oder Fehlen
einer Ejakulation (ggf. Begriff erläutern) und/oder der Ver-
wendung eines Kondoms durch den Täter;

– Informationen zu Blutungen bei Täter oder Betroffener; die-
se können für die Beurteilung des Risikos einer Hepatitis-
oder HIV-Übertragung relevant sein;

– Angaben zu einvernehmlichen sexuellen Aktivitäten vor
oder nach dem Übergriff, einschließlich Details über die
Stelle des Kontakts (oral, genital, anorektal) und die Ver-
wendung von Kondomen;

– Informationen dazu, ob sich die Betroffene seit dem Über-
griff abgewischt, geduscht, gebadet hat oder ob sie die
Kleidung gewechselt, etwas gegessen, Zahnpasta oder
Mundwasser benutzt, Einläufe gemacht, einen Tampon,
eine Binde oder ein Barriere-Kontrazeptivum gewechselt
oder entfernt hat;

– die Dokumentation aktuell bestehender Beschwerden/
Schmerzen bei der Betroffenen.
Empfehlungen zur medizinisch-forensischen
Untersuchung

Die medizinisch-forensische Untersuchung kann nach einer poli-
zeilichen Anzeige oder im Rahmen einer VSS durchgeführt wer-
den. Zur medizinisch-forensischen Untersuchung gehört die Be-
schreibung der psychischen Verfassung der Betroffenen, die um-
fassende körperliche Untersuchung, die gynäkologische Unter-
suchung und die Spurensicherung.

Dabei ist zu beachten:
▪ Eine Einverständniserklärung der Betroffenen ist die Vorausset-

zung für eine medizinisch-forensische Untersuchung [21].
▪ Wenn die Betroffene nicht einwilligungsfähig ist, bspw. im Falle

einer Intoxikation, darf eine medizinisch-forensische Unter-
suchung erst dann erfolgen, wenn die Einwilligungsfähigkeit
wieder gegeben ist, alternativ muss die Einwilligung einer be-
treuenden Person (z. B. bei psychiatrischen Erkrankungen)
oder ein richterlicher Beschluss (bspw. bei Patientinnen im
Koma) vorliegen.

▪ Betroffene sollten – wenn sie diese planen – ermutigt werden,
die forensische Untersuchung so schnell wie möglich nach
dem Übergriff durchführen zu lassen [22].

▪ Die medizinische Versorgung erfolgt, wenn möglich, im An-
schluss.
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▪ Falls von der Betroffenen eine medizinisch-forensische Unter-
suchung geplant ist, sollte sie darüber informiert werden, bis
zur Untersuchung
– Bäder/Duschen/Umkleiden zu vermeiden,
– Kondome, falls verwendet, aufzubewahren,
– Essen, Trinken, Rauchen zu vermeiden, wenn der Übergriff

eine orale Penetration beinhaltete,
– aktuell verwendete Tampons o. ä. vaginal zu belassen (diese

sollten erst nach dem Abstrich vom äußeren Genitale ent-
fernt werden).

Folgende Forderungen werden an die medizinisch-forensische
Untersuchung gestellt:
▪ Es sollte bei der gesamten Untersuchung und Spurensicherung

nach einem Untersuchungsprotokoll/Dokumentationsbogen
vorgegangen werden. (Spurensicherungskits beinhalten sol-
che Protokolle mit den entsprechenden Untersuchungs-
bogen.)

▪ Bei der Spurensicherung müssen bestimmte Abläufe eingehal-
ten und eine lückenlose Beweismittelkette (= gesicherte Spu-
ren müssen für später nachvollziehbar übergeben und auf-
bewahrt werden) gesichert werden [14,36].

▪ Bei der Spurensicherung ist dabei zu beachten, dass keine eige-
ne DNA oder DNA einer Voruntersuchung übertragen wird.
Demnach sollten Tisch und Stühle, die bei der Untersuchung
benutzt werden, vorher so gesäubert werden, dass sie DNA-
frei sind (Reinigung mit üblicher alkoholhaltiger Oberflächen-
desinfektion).

▪ Beweismittel wie Kleidung, Slipeinlagen, Tampons, Kondome
etc. sollten in Papiertüten gesichert werden. Falls keine polizei-
liche Anzeige erfolgt, können diese durch die Klinik oder die
Betroffene selbst verwahrt werden. Im letzteren Fall könnte
die Anerkennung als Beweismittel in einem späteren juristi-
schen Verfahren wegen möglichen Manipulationen anfechtbar
sein.

▪ Es sollte die detaillierte körperliche Untersuchung des gesam-
ten Körpers erfolgen, wobei zu beachten ist, dass die Entklei-
dung immer nur in Teilschritten erfolgt. Hierbei sollte mit der
allgemein körperlichen Untersuchung und Spurensicherung
begonnen und dann erst zur anogenitalen Untersuchung über-
gegangen werden.

▪ Bei der körperlichen und der anogenitalen Untersuchung müs-
sen alle Verletzungen nach Größe, Form, Farbe und ggf. Tiefe
(z. B. bei Stichverletzungen, wenn möglich) und genauer Loka-
lisation erfasst und zusätzlich fotografisch und mittels Ein-
zeichnung in ein Ganzkörperschema dokumentiert werden
[14,20,21]. Auch das Fehlen von Verletzungen (sog. Negativ-
Befunde), geringfügig erscheinende Verletzungen (sog. Baga-
tellverletzungen) oder eine Weigerung seitens der Betroffe-
nen, bestimmte Areale untersuchen zu dürfen, ist zu doku-
mentieren.

▪ Das Fotografieren von Verletzungen ist eine sinnvolle Ergän-
zung zur grafischen Dokumentation in Ganzkörperschemata
und zur Beschreibung von Befunden. Es sollte sensibel mit die-
sem Medium umgegangen werden, die dezidierte Zustim-
mung zu Fotografien als Teil der Untersuchung ist einzuholen.
Wenn eine Fotodokumentation erfolgt, sollte dies im Bericht
387022. The author(s).
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GebFra Science | Stellungnahme
vermerkt werden. Es kann eine Porträtaufnahme der Betroffe-
nen zur späteren Zuordnung erfolgen. Es sollten aussagekräfti-
ge Detailaufnahmen und Aufnahmen mit Maßstäben (Über-
sichtsaufnahme und Detailaufnahme mit Maßstab; senkrecht
auf die Verletzung fotografieren) und Farbskala erfolgen, die
geschützt der Dokumentation anzufügen sind [21]. Vor allem
das Fotografieren des Anogenitalbereichs wird von Betroffe-
nen als beschämend wahrgenommen [21], daher sollten keine
Übersichtsaufnahmen des Anogenitalbereichs gemacht wer-
den. Es sollten aussagekräftige Detailaufnahmen erfolgen, die
geschützt der Dokumentation anzufügen sind [21].

▪ Digitale Aufnahmen sollten nicht gelöscht werden (auch nicht
vermeintlich undeutliche Fotos). Dies dient der Absicherung
der Untersuchenden.

▪ Die Asservierung von am Körper befindlichen Spuren sollte
möglichst parallel zur Untersuchung durchgeführt werden,
um der Betroffenen mehrere sich wiederholende Schritte zu
ersparen [15].

▪ Das Ausmaß der Spurensicherung ist abhängig von den Cha-
rakteristika der Tat (bspw. von der Art der Penetration, dem
Ausmaß der Gewalteinwirkung und dem zeitlichen Abstand
zur Tat).

▪ Es sollte zur DNA-Analyse der Betroffenen ein Wangenschleim-
hautabstrich genommen werden [21]. Alternativ kann die Be-
troffenen-DNA über eine Blutprobe (EDTA-Röhrchen) gesi-
chert werden.

▪ Abhängig von den Anamneseangaben sollten folgende Abstri-
che erfolgen [20,21]:
– vaginale Penetration: äußeres Genitale, Scheidenvorhof,

hinteres Vaginalgewölbe und Damm/perianal
– anale Penetration: Damm/perianal, Rektum
– orale Penetration: Mund (Hierbei ist es wichtig, die Tupfer

möglichst in den Backentaschen und Lippenumschlagsfal-
ten abzureiben.).

▪ Auf die korrekte Beschriftung der Probenröhrchen ist stets zu
achten.

▪ Es sollten Abstriche von möglicherweise vorhandenen Blut-,
Speichel- oder Spermaflecken, von Verletzungen und aus dem
Bereich unter den Fingernägeln der Betroffenen mit befeuch-
teten Abstrichträgern erfolgen.

▪ Zum Nachweis von Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkon-
sum oder ‑verabreichung sind Blut- und Urinproben erforder-
lich [21]. Testung auf Alkohol-, Drogen- oder Medikamenten-
konsum oder ‑verabreichung sollten selektiv, d. h. im Ver-
dachtsfall (Amnesie um die Tat, manifeste Symptome, Ver-
dacht durch Betroffene etc.), erfolgen [35]. Dabei ist zu beach-
ten:
– Am häufigsten kann im Falle von Sexualdelikten mit V.a. Be-

wusstseinsbeeinträchtigung der Betroffenen durch Alkohol,
Drogen oder Medikamente Alkohol nachgewiesen werden
[37–41].

– Durch den Täter/die Täterin können verschiedene Substan-
zen wie Benzodiazepine, γ-Butyrolacton (wird zu Gamma-
Hydroxybuttersäure [GHB] verstoffwechselt) und GHB
selbst, Ketamin, Anticholinergika, Antihistaminika und Mus-
kelrelaxanzien eingesetzt worden sein [39]. Die Substanzen
können unter Umständen nur für einen kurzen Zeitraum
388 Fryszer LA et al. Empfehlun
nach der Tat nachgewiesen werden, bspw. GHB für 6–
8 Stunden im Blut und ca. 12 Stunden im Urin [39]. Daher
sollte die Probennahme (Blut und Urin) möglichst schnell
(am besten vor der eigentlichen Spurensicherung) durch-
geführt werden. Bei größerem Zeitabstand zur Tat können
Haaranalysen erfolgen [42].
Empfehlungen zur medizinischen Versorgung
Falls die Betroffene ausschließlich eine vertrauliche medizinische
Untersuchung und keine Spurensicherung wünscht, sollte den-
noch erläutert werden, dass die Möglichkeit einer Spurensiche-
rung besteht und was diese umfasst. Sollte die Patientin diese
dennoch explizit ablehnen, so ist ihr Wunsch unbedingt zu akzep-
tieren und zu dokumentieren.

Auch im Falle einer rein medizinischen Versorgung sollte im-
mer ein Dokumentationsbogen verwendet werden; er führt si-
cher durch den gesamten Untersuchungsgang und kann in einem
etwaigen späteren Strafverfahren als „Beweismittel“ dienen.

Allgemeine Empfehlungen

▪ Körperliche Verletzungen sollten adäquat erfasst, dokumen-
tiert und versorgt werden, ggf. sollten dabei andere Fachdis-
ziplinen involviert werden.

▪ Der Tetanus-Impfstatus sollte erhoben werden und falls indi-
ziert, sollte eine Impfung erfolgen.

▪ Nach Gewalt gegen den Hals (Würgen/Drosseln) sollte stets
eine HNO-ärztliche Untersuchung veranlasst werden, ggf. be-
gleitet von einer Bildgebung (CT/MRT des Halses).

▪ Es sollte den Betroffenen die Durchführung eines Schwanger-
schaftstests (im Urin) angeboten werden.

▪ Betroffenen sollte eine Notfallkontrazeption angeboten wer-
den (Ulipristalacetat, Levonorgestrel, in Ausnahmefällen eine
intrauterine Kupferspirale) [12].

Sexuell übertragbare Erkrankungen (STI)

(Näheres in der AWMF-Leitlinie „Sexuell übertragbare Infektionen
[STI] – Beratung, Diagnostik und Therapie“ Kapitel 4.3.2. Diagnos-
tik von STI bei sexuellem Missbrauch [43].)

Es sollte ein Ausgangsbefund („Null-Status“) bezüglich der fol-
genden Infektionen bestimmt werden: Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeae und Trichomonas vaginalis aus einem Vagi-
nalabstrich sowie Lues, HIV, Hepatitis B und C aus dem Serum.
Eine Aufklärung über die notwendigen Verlaufskontrollen nach 2,
6 und 12 Wochen ist sehr wichtig.

Es sollte eine prophylaktische antibiotische Therapie erwogen
werden. Bei Wunsch der Betroffenen, hohem Infektionsrisikio
und/oder vermuteter geringer Compliance bezüglich medizini-
scher Nachsorgetermine wird eine prophylaktische Einmalthera-
pie gegen Chlamydia trachomatis und Neisseria gonorrhoeae so-
wie ggf. Trichomonas vaginalis empfohlen [43].

Der Hepatitis-B-Impfstatus sollte erhoben werden und ggf.
eine Impfung erfolgen.

Eine HIV-Postexpositionsprophylaxe sollte erwogen werden.
gen zur Betreuung… Geburtsh Frauenheilk 2022; 82: 384–391 | © 2022. The author(s).
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Empfehlungen zur psychischen
und psychosozialen Versorgung

(Siehe auch AWMF-Leitlinie „Diagnostik und Behandlung von aku-
ten Folgen psychischer Traumatisierung“ [44])

Es empfiehlt sich zur verlässlichen psychosozialen Weiterbe-
treuung Betroffener die Vernetzung mit Frauenberatungsstellen,
rechtsmedizinischen Untersuchungsstellen, Rechtsberatungsstel-
len, Hilfsprogrammen zur finanziellen Entschädigung, ambulante
und stationäre Psychotherapiemöglichkeiten, Frauenschutzhäu-
ser etc.

Generell wird in Bezug auf die psychische und psychosoziale
Betreuung der Betroffenen empfohlen:
▪ Beziehung aufbauen und Sorgen und Bedürfnisse erfragen [9,

14,24].
▪ Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten eruieren [13,30]

sowie in diesem Zusammenhang eine ggf. notwendige statio-
näre Aufnahme prüfen.

▪ Die kurzfristige Entlastung unterstützen: Wer aus dem Umfeld
kann unterstützen, an welche Beratungsstelle kann verwiesen
werden?

▪ Die (akute) Schutzbedürftigkeit abklären und die Schutzmög-
lichkeiten der Betroffenen, vor allem bei sexualisierter Gewalt
in Paarbeziehungen, eruieren [16]. Die Betroffene sollte in eine
sichere Umgebung entlassen werden, idealerweise in Beglei-
tung einer Vertrauensperson.

▪ Die Betroffene kann im Sinne einer Psychoedukation über
möglicherweise auftretende psychische Reaktionen wie belas-
tende Erinnerungen an das Ereignis, sog. Flashbacks, überwäl-
tigende Gefühle und Phasen emotionaler Taubheit, Dissozia-
tion sowie Steigerung des Erregungsniveaus mit Schlafstörun-
gen informiert werden, damit sie diese als nachvollziehbare
Reaktionen einordnen kann [14,24]. Im Erstkontakt sollte eine
behutsame Ansprache ausreichen und der Hinweis erteilt wer-
den, sich zu Nachuntersuchungen und bei fachspezifischen Be-
ratungsstellen vorzustellen, wo bei Bedarf weitere Unterstüt-
zung angeboten wird.

▪ Risikofaktoren für die höhere Wahrscheinlichkeit der Entwick-
lung längerfristiger psychischer Symptomatik (z.B. Tatver-
dächtige sind intime oder ehemalige Intimpartner, vorbeste-
hende psychische Erkrankungen, bereits erfahrenes Stuprum
oder andere traumatische Erlebnisse [11] wie psychische, kör-
perliche oder sexuelle Gewalterfahrungen in Kindheit oder Er-
wachsenenalter) sollten erkannt werden [24]. So vorbelastete
Betroffenen bedürfen einer intensiveren psychoedukativen
Aufklärung über Risiken und Unterstützungsmöglichkeiten
(siehe folgende Punkte).

▪ Ressourcen erheben und nutzen: Die Unterstützung durch das
soziale Umfeld der Betroffenen sollte gemeinsam mit der Pa-
tientin besprochen werden.

▪ Wenn gewünscht, soll ggf. psychosoziale und/oder psychothe-
rapeutische Unterstützung vermittelt werden [9,13–16]. Die
Betroffenen sollten aufgeklärt werden, dass sie nach dem Op-
ferentschädigungsgesetz (OEG) Anspruch auf diese Unterstüt-
zungsangebote haben.
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▪ Den Betroffenen sollen Informationen zu spezialisierten Bera-
tungsstellen, Frauenhäusern, OEG-Traumaambulanzen und an-
deren Anlaufstellen – bspw. für eine Rechtsberatung – gege-
ben werden [9,13,14,45].

▪ Die Betroffenen sollten schriftliche Informationen erhalten, da
Konzentration und Gedächtnisfunktion in der akuten Situation
oft gemindert sind [14,18,34,36].

▪ Die Verordnung von Benzodiazepinen sollte möglichst nicht er-
folgen, da sie nicht der Prävention, sondern eher der Chronifi-
zierung einer Traumafolgestörung dienen [44].
Empfehlungen zur Nachbetreuung
Um die Betroffene über die Akutintervention hinaus zu betreuen,
sollte die Vereinbarung von Follow-up-Terminen nach bestimm-
ten Zeitintervallen (infektiologisch empfohlen nach 2, 6 und
12 Wochen) bzw. die Vermittlung an entsprechende Anlaufstellen
(niedergelassene Gynäkologinnen/Gynäkologen, Hausärztin/
Hausarzt, infektiologische Ambulanzen, Gesundheitsämter) erfol-
gen [13,14,30,34,36].

Physische und psychische Folgesymptome sollen erkannt und
die Betroffene ggf. weitervermittelt werden.

Die Wichtigkeit von Verlaufskontrollen sollte erläutert werden
[36] und die Betroffene bei der Wahrnehmung derselben unter-
stützt werden [30].

Inhaltlich sollte es bei diesen Terminen gehen um:
▪ die Testung auf sexuell übertragbare Erkrankungen (siehe

AWMF-Leitlinie „Sexuell übertragbare Infektionen [STI] – Bera-
tung, Diagnostik und Therapie“ empfohlen [43]),

▪ die Komplettierung von Impfungen (siehe AWMF-Leitlinie „Se-
xuell übertragbare Infektionen [STI] – Beratung, Diagnostik
und Therapie“ empfohlen [43]) und ggf. Therapieeinleitung,

▪ die Erfragung und Einschätzung des psychischen Zustands der
Betroffenen, um ggf. an eine entsprechende Fachberatungs-
stelle oder OEG-Traumaambulanz zu verweisen oder ggf. eine
traumafokussierte Psychotherapie einzuleiten. Die Verwen-
dung von Fragebogen wie der PTSS-10, PCL-5 und PHQ wird
hier empfohlen.
Schlussfolgerung
Der ärztlichen Versorgung mutmaßlich Stuprum-Betroffener
kommt eine besondere Wichtigkeit zu, da diese einerseits den
Verarbeitungs- und Heilungsprozess nach einem solchen ein-
schneidenden Ereignis positiv beeinflussen kann und andererseits
Ärztinnen und Ärzte, die in diesem Zusammenhang am häufigs-
ten konsultierten professionellen Helferinnen bzw. Helfer sind [2].

Ziel dieser Stellungnahme ist es vor diesem Hintergrund, einen
Beitrag zur weiteren Verbesserung und Standardisierung der ärzt-
lichen Versorgung mutmaßlich Stuprum-betroffener Frauen zu
leisten.
389022. The author(s).
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Anhang/Anlage/Verweise
▪ Dokumentationsbogen

– Projekt Medizinische Soforthilfe aus Frankfurt am Main mit
ausführlichen Hintergrundinformationen sowie einem de-
taillierten Dokumentationsbogen und weiteren Hilfestel-
lungen: https://www.soforthilfe-nach-vergewaltigung.de/
medizinerinnen/

▪ iGOBSIS (intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und ‑In-
formationssystem) ist ein webbasiertes Dokumentationssys-
tem und Informationsportal, das bei Verletzungsdokumenta-
tion, Spurensicherung, psychosozialer Weiterleitung unter-
stützt sowie Fortbildungen enthält: https://gobsis.de/

▪ Flyer Bewältigungsstrategien:
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/
Publikationen/Broschueren_Flyer/Mit_belastenden_
Ereignissen_umgehen_Flyer.pdf?__blob=publicationFile

▪ Hilfeangebote bei Gewalt im sozialen Umfeld
– Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe Gewalt gegen Frau-

en und Mädchen.
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/de/hilfe-vor-ort.html

– Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“.
Unter der kostenlosen Telefonnummer 08000/116016 be-
raten und informieren die Mitarbeiterinnen des Hilfetele-
fons „Gewalt gegen Frauen“ in vielen Sprachen zu allen For-
men von Gewalt gegen Frauen. www.hilfetelefon.de

– Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“.
Unter der Nummer 0800/2255530 ist das Hilfetelefon
„Sexueller Missbrauch“ montags, mittwochs und freitags
von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15
bis 20 Uhr bundesweit, kostenfrei und anonym erreichbar.
Unter www.save-me-online.de ist das Online-Beratungs-
angebot für Jugendliche des Hilfetelefons erreichbar.

– Berta-Telefon.
Anlaufstelle für Betroffene organisierter sexualisierter und
ritueller Gewalt. Es beraten Fachkräfte aus Pädagogik und
Psychologie unter der Telefonnummer 0800/3050750 im
Auftrag des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des se-
xuellen Kindesmissbrauchs und in fachlicher Verantwor-
tung von N. I.N.A. e.V. https://nina-info.de/berta.html

– Nummer gegen Kummer.
Druck und Konflikte in Familien können in Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche münden. Gestärkt wird die „Num-
mer gegen Kummer“ für Kinder und Jugendliche, erreichbar
unter 116 111, und das Elterntelefon unter 0800/
1110550. Zudem sollen im Netz niedrigschwellige Hilfs-
angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern ausgebaut wer-
den.

– Schwangere in Not.
Das Hilfetelefon „Schwangere in Not“ unter der Nummer
0800/4040020 bleibt durchgängig in Betrieb. Hier finden
schwangere Frauen in Konfliktlagen unverzüglich eine An-
sprechpartnerin. https://schwanger-und-viele-fragen.de/de/

– Frauenhäuser bundesweit.
https://www.frauenhauskoordinierung.de/hilfe-bei-gewalt/
frauenhaussuche/; www.frauenhaus-suche.de
390 Fryszer LA et al. Empfeh
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